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A. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (GEMÄß § 9 BAUGB I.V.M. §§ 1 BIS 23 BAUNVO) 

1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

SO = Sonstiges Sondergebiet „Großflächige und nichtgroßflächige Einzelhandels-

betriebe mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten“ (§ 11 BauNVO)  

1.1.1 Gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO wird die Zweckbestimmung und Art der Nutzung wie folgt 

festgesetzt: Das Sonstige Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Großflächige und 

nicht großflächige Einzelhandelsbetriebe mit überwiegend nahversorgungsrelevanten 

Sortimenten“ dient der Unterbringung von Einzelhandelsbetrieben mit überwiegend 

nahversorgungsrelevanten Sortimenten gemäß der Bad Sobernheimer Sortiments-

liste1. 

 

1.1.2 Zulässig im Teilbereich „1“ sind:  

• Großflächige Einzelhandelsbetriebe für den Verkauf von nahversorgungsrele-

vanten Sortimenten entsprechend der „Bad Sobernheimer Sortimentsliste“1, 

hierzu gehören im vorliegenden Fall:  

o Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Lebensmittelhandwerk und Tabakwa-

ren, Getränke), Reformwaren,  

o Drogeriewaren (inkl. Wasch- und Putzmittel), Kosmetika,  

o Zeitungen und Zeitschriften.  

• Drogeriewaren (inkl. Wasch- und Putzmittel) und Kosmetika sind auf max. 7 % 

der maximal zulässigen Verkaufsfläche zulässig. 

• Auf einer Fläche von max. 2 % der maximal zulässigen Verkaufsfläche sind Zei-

tungen und Zeitschriften zulässig. 

• Weitere Sortimente der „Bad Sobernheimer Sortimentsliste“1 sind auf max. 10 %  

15 % der maximal zulässigen Verkaufsfläche zulässig.  

• Die Verkaufsfläche der jedes im Teilbereich 1 zulässigen großflächigen Einzel-

handelbetriebes muss mindestens 2.500 m² und darf höchsten 3.500 m² betra-

gen.  

 

1.1.3 Zulässig im Teilbereich „2“ sind:  

• Einzelhandelsbetriebe für den Verkauf von nahversorgungsrelevanten Sortimen-

ten entsprechend der „Bad Sobernheimer Sortimentsliste“ 1, hierzu gehören im 

vorliegenden Fall:  

o Drogeriewaren (inkl. Wasch- und Putzmittel), Kosmetika 

• Weitere Sortimente der „Bad Sobernheimer Sortimentsliste“1 sind auf max. 15 % 

30 % der maximal zulässigen Verkaufsfläche zulässig. 

• Die Verkaufsfläche der jedes im Teilbereich 2 zulässigen Einzelhandelbetriebes 

muss mindestens 500 m2 und darf höchstens 650 m² betragen.  

 

 

                                                           
1  Die „Bad Sobernheimer Sortimentsliste“ ist den textlichen Festsetzungen als Anlage beigefügt. 



Stadt Bad Sobernheim                                     Bebauungsplan „In der Langgewanne, Im Beilchen – 10. Änderung“ 

Entwurf | Juni 2022  Textliche Festsetzungen - Änderungen 

BBP Stadtplanung Landschaftsplanung   |   Kaiserslautern   |   www.bbp-kl.de Seite 2 von 3 

 

1.1.4 Zulässig im Teilbereich „3“ sind:  

• Großflächige Einzelhandelsbetriebe für den Verkauf von nahversorgungsrele-

vanten Sortimenten entsprechend der „Bad Sobernheimer Sortimentsliste“ 1, 

hierzu gehören im vorliegenden Fall: 

o Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Lebensmittelhandwerk und Tabakwa-

ren, Getränke), Reformwaren 

o Drogeriewaren (inkl. Wasch- und Putzmittel), Kosmetika 

• Drogeriewaren (inkl. Wasch- und Putzmittel) und Kosmetika sind auf max. 10 % 

der maximal zulässigen Verkaufsfläche zulässig. 

• Weitere Sortimente der „Bad Sobernheimer Sortimentsliste“1 sind auf max. 15 % 

25 % der maximal zulässigen Verkaufsfläche zulässig.“ 

• Die Verkaufsfläche der jedes im Teilbereich 3 zulässigen großflächigen Einzel-

handelbetriebes muss mindestens 1.000 m² und darf höchsten 1.250 m² betra-

gen.  

 

1.1.5 Weiterhin im Sonstigen Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Großflächige und 

nicht großflächige Einzelhandelsbetriebe mit überwiegend nahversorgungsrelevanten 

Sortimenten“ zulässig sind:  

• dem Einzelhandel zugeordneten Flächen für Lager, Sozialräume, Büro und Ver-

waltung  

• Stellplätze und Nebenanlagen, die den zulässigen Nutzungen im Bereich des 

Sondergebietes dienen, 

• die Errichtung von Anlagen zum Schutz vor Immissionen und 

• die Anlage von flachen, naturnah gestalteten und begrünten Mulden zur Rück-

haltung und Versickerung von Niederschlagswasser. 
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Anlage: 

„Bad Sobernheimer Sortimentsliste“2 
 

                                                           
2  Quelle: „Einzelhandelskonzept für die Stadt Bad Sobernheim 2017“ der GMA (Gesellschaft für Markt- und Ab-

satzforschung mbH), Köln, S. 57 


